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IV. »Engaging with Foreign Law« soll die Disziplin der Rechtsvergleichung 
neu beleben und ihr die ihr zustehende Wertschätzung und Bedeutung ver-
schaffen. Dies Bestreben der Autoren ist anerkennenswert. Die Art der Umset-
zung hat den Rezensenten jedoch nicht zu überzeugen vermocht. Die geforder-
te Beschränkung auf eine Methode und einen Zweck der Rechtsvergleichung ist 
zu eng und die völlige Unterwerfung unter ökonomische Zwänge abzulehnen. 
Leider fehlt eine klare Begründung dafür, warum der Methode der Rechtsver-
gleichung bei der Anwendung und Fortbildung der lex lata die von den Autoren 
postulierte Rolle zukommt, und der rechtstheoretische Hintergrund bleibt ins-
gesamt unbefriedigend vage. Stilistisch ist das Buch von teils überpointierten 
Formulierungen geprägt.

Hamburg Sebastian A. E. Martens

Forum Shopping in the European Judicial Area. Edited by Pascal de Vareilles-
Sommières. – Oxford and Portland, Ore.: Hart 2007. XIV, 242 S. (Studies of 
the Oxford Institute of European and Comparative Law. Vol.  7.)

Will man friedlichen englischen Juristen – vornehmlich Kollegen mit einem 
Schwerpunkt im Internationalen Privatrecht – die Zornesröte ins Gesicht trei-
ben, dann lasse man, und sei es auch nur beiläufi g, eines der folgenden Worte 
fallen: Gasser, Turner, Owusu oder West Tankers. Diese unscheinbaren Namen 
stehen für vier Entscheidungen, die der Europäische Gerichtshof (EuGH) in den 
Jahren 2003 bis 2009 zum europäischen Zivilverfahrensrecht, (nunmehr) der 
Brüssel-I-Verordnung1, erlassen hat – vier Entscheidungen, die, um es so vor-
sichtig wie möglich zu formulieren, auf den britischen Inseln nicht allzu positiv 
aufgenommen wurden: Von einem »systematic dismanteling« des common law 
war die Rede2, von »months of infamy«3, in denen die Entscheidungen ergin-
gen. Die Entscheidungen wurden gar mit mittelmäßigen James-Bond-Filmen 
verglichen: »You know the outcome, but do not know exactly how 007 will 
overcome the latest plan for global domination. You check your watch, hoping 
that he will get on with it before last orders at the bar. So it is here, but in re-
verse. The common law deploys its latest weapon to defeat a perceived attempt 
to pervert the course of justice, but it is defeated by the greater might of Euro-
pean Community law. The only reason to read to the end is to see exactly how 
the deed is done and the corpse disposed of.«4

1 Verordnung (EG) Nr.  44/2001 des Rates vom 22.  12. 2000 über die gerichtliche Zu-
ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Han-
delssachen, ABl.  2001 L 12/1. Die Entscheidungen in Gasser (unten N.  5), Turner (unten N.  6) 
und Owusu (unten N.  8) ergingen noch zum Brüsseler EWG-Übereinkommen über die ge-
richtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen vom 27.  9. 1968, BGBl.  1998 II 1412.

2 Hartley, The European Union and the systematic dismantling of the common law of 
confl ict of laws: Int. Comp. L. Q. 54 (2005) 813–828.

3 Briggs/Rees, Civil jurisdiction and judgments4 (2005) S.  V.
4 Dickinson, West Tankers: Another One Bites the Dust, Confl ictofl aws.net, abrufbar un-

ter <confl ictofl aws.net/2009/dickinson-on-west-tankers-another-one-bites-the-dust/>.
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Was war im beschaulichen Luxemburg geschehen, das die Gemüter so erhit-
zen konnte? Obwohl die Leser dieser Zeitschrift sicherlich damit vertraut sein 
werden, seien die Eckpunkte der vier Entscheidungen noch einmal stichpunkt-
artig in Erinnerung gerufen: In Gasser5 stellt der Gerichtshof fest, dass ein später 
angerufenes Gericht eines Mitgliedstaats, dessen Zuständigkeit aufgrund einer 
dem europäischen Zuständigkeitsrecht unterliegenden Gerichtsstandsvereinba-
rung geltend gemacht wird, das Verfahren aussetzen muss, bis das zuerst ange-
rufene Gericht eines anderen Mitgliedstaats sich für unzuständig erklärt hat – 
und zwar selbst dann, wenn das Verfahren vor dem zuerst angerufenen Gericht 
unvertretbar lange dauert. In Turner6 und West Tankers7 kommt der Gerichtshof 
zu dem Ergebnis, dass ein Prozessführungsverbot eines englischen Gerichts, 
eine sog. anti-suit injunction, die den Antragsgegner zur Beendigung eines Ver-
fahrens vor dem Gericht eines anderen Mitgliedstaates verpfl ichtet, nicht mit 
dem europäischen Zivilverfahrensrecht vereinbar ist – weder zum Schutz der 
Zuständigkeit der eigenen Gerichte (Turner) noch zum Schutz der Zuständigkeit 
eines Schiedsgerichts (West Tankers). In Owusu8 schließlich verbietet der Ge-
richtshof den englischen Gerichten, eine nach europäischem Recht vorgesehene 
Zuständigkeit über die forum-non-conveniens-Doktrin nicht auszuüben, selbst 
wenn sich das »natürliche Forum« des Falles in einem Drittstaat befi ndet.

Vor dem Hintergrund dieser – aus englischer Sicht – Verwerfungen ist es sehr 
löblich, dass sich im Frühling 2006 in Oxford ein Symposium der »Association 
Oxford-Sorbonne pour le droit comparé« den Entscheidungen in Gasser, Turner 
und Owusu – West Tankers war damals noch nicht ergangen – widmete, deren 
Beiträge in dem hier anzuzeigenden Band gesammelt werden.

In seinem Einleitungsbeitrag stellt Edwin Peel die drei streitgegenständlichen 
Entscheidung des EuGH vor und kommt dabei bereits auf der ersten Seite zu des 
Rätsels Lösung: Die Entscheidungen des Gerichtshofs verhindern zwar Mecha-
nismen nach nationalem Recht zur Bekämpfung eines aus nationaler Sicht un-
zulässigen forum shopping; sie fi nden aber ihre Rechtfertigung darin, dass es 
dieser Mechanismen innerhalb des Europäischen Justizraumes nicht bedarf, da 
die gemeinsamen Zuständigkeitsregeln und das gegenseitige Vertrauen zwi-
schen den mitgliedstaatlichen Gerichtsbarkeiten ein unzulässiges forum shop-
ping bereits verhindern (S.  1 f.).

Zunächst wenden sich Richard Fentiman und Arnaud Nuyts dem Gasser-Fall 
und damit dem Schicksal von Gerichtsstandsvereinbarungen bei anderweitiger 
Rechtshängigkeit zu. Fentiman betont zu Recht, dass die Entscheidung in Gasser 
ihre Brisanz vor allem durch das weite Streitgegenstandsverständnis des Ge-
richtshofs erhält (28). Die Rechtshängigkeitssperre des Art.  27 der Brüssel-I-
Verordnung greift nach der Entscheidung in The Tatry bereits, wenn eine der 
Parteien die Feststellung der Nichthaftung in einem Mitgliedstaat anhängig 
macht9, sodass jede Partei unter Bruch einer Gerichtsstandsvereinbarung eine 

5 EuGH 9.  12. 2003, Rs. C-116/02 (Gasser), Slg. 2003, I-14693.
6 EuGH 27.  4. 2004, Rs. C-159/02 (Turner), Slg. 2004, I-3565.
7 EuGH 10.  2. 2009, Rs. C-185/07 (West Tankers), Slg. 2009, I-663.
8 EuGH 1.  3. 2005, Rs. C-281/02 (Owusu), Slg. 2005, I-1383.
9 EuGH 6.  12. 1994, Rs. C-406/92 (The Tatry), Slg. 1994, I-1517, Rz.  37 ff.
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anderweitige Rechtshängigkeit des Rechtsstreits innerhalb der Union herbei-
führen kann. Auch Fentiman erkennt freilich, dass an der Entscheidung in Gasser 
derzeit nur schwerlich zu rütteln ist. Vielmehr schlägt er zur Stärkung der Ge-
richtsstandsvereinbarungen eine Änderung der Brüssel-I-Verordnung vor 
(49 ff.). Man darf gespannt sein, ob und wie der europäische Gesetzgeber bei der 
geplanten Reform der Brüssel-I-Verordnung auf diese Bedenken eingehen 
wird10. Eine weitaus weniger kritische Position gegenüber der Gasser-Entschei-
dung nimmt Nuyts in seinem Referat ein: Vor allem setzt er sich dabei mit dem 
Einwand auseinander, der Gerichtshof lade in Gasser zu einem Missbrauch der 
Rechtshängigkeitsregeln ein. Nuyts zeigt, dass sich der Gerichtshof in Gasser im 
Einklang mit seiner allgemeinen Rechtsprechung zum Rechtsmissbrauch befi n-
det, die einer einschränkende Auslegung des Unionsrechts in Fällen des Rechts-
missbrauchs grundsätzlich zurückhaltend gegenübersteht (62 ff.).

Der Turner-Fall ist Gegenstand der etwas kürzeren Beiträge von Marie-Laure 
Niboyet und Alexander Layton, die der Frage nach der Zulässigkeit von anti-suit 
injunctions innerhalb des Europäischen Justizraumes nachgehen. Niboyet setzt 
sich vor allem mit dem Spannungsverhältnis zwischen dem Grundsatz des ge-
genseitigen Vertrauens in die richtige Anwendung des europäischen Zivilver-
fahrensrechts und der anti-suit injunction auseinander. Sie teilt das Ergebnis des 
Gerichtshofs in Turner (86). Layton konzentriert sich in seinem Referat auf das 
Verhältnis zwischen Unionsrecht und nationalem Recht, handelt es sich doch 
bei der anti-suit injunction um ein Institut des nationalen Verfahrensrechts, das 
grundsätzlich nicht durch das europäische Recht angetastet wird. Layton ist der 
Auffassung, dass der Gerichtshof in Turner diese Grenze überschritten habe (96). 
Diese Sicht der Dinge überzeugt jedoch nicht vollends, bedenkt man, dass die 
Anwendung des nationalen Verfahrensrechts im Anwendungsbereich des Uni-
onsrechts stets unter dem Vorbehalt des Effektivitätsprinzips steht, was auch 
Layton betont (95). Nach diesem Prinzip darf die Anwendung des nationalen 
Verfahrensrechts – und damit auch die Regeln über anti-suit injunctions – nicht 
die praktische Wirksamkeit des europäischen Zivilverfahrensrechts beeinträch-
tigen11.

Drei Beiträge des Tagungsbandes setzen sich schließlich mit der Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs in Owusu auseinander. Das Verhältnis zwi-
schen richterlichem Zuständigkeitsermessen nach nationalem Recht und zwin-
genden Zuständigkeitsvorschriften nach europäischem Recht wird erläutert 
von dem Herausgeber des Bandes, Pascal de Vareilles-Sommières, sowie von An-
drew Dickinson und Pierre Mayer. Vareilles-Sommières untersucht die zwingende 

10 Siehe das Grünbuch zur Überprüfung der Verordnung (EG) Nr.  44/2001 des Rates 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen, KOM(2009) 175 endg. vom 21.  4. 2009, sowie die 
Mitteilung der Kommission, Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts für die 
Bürger Europas – Aktionsplan zur Umsetzung des Stockholmer Programms, KOM(2010) 171 
endg. vom 20.  4. 2010, S.  20.

11 EuGH 15.  11. 1983, Rs. 288/82 (Duijnstee), Slg. 1983, 3663, Rz.  13 f.; 15.  5. 1990, Rs. 
365/88 (Kongress Agentur Hagen), Slg. 1990, I-1845, Rz.  20; 7.  3. 1995, Rs. C-68/93 (Shevill), 
Slg. 1995, I-415, Rz.  36; 27.  4. 2004 (oben N.  6) Rz.  29.
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Natur der europäischen Zuständigkeitsregeln nach Owusu. Dabei geht er insbe-
sondere auf die Frage ein, inwieweit bei Drittstaatensachverhalten eine refl exive 
Anwendung der Ausnahmen von der grundsätzlichen Wohnsitzzuständigkeit 
möglich ist (107 ff.). Einem Leitmotiv des Europäischen Gerichtshofs, das auch 
in Owusu auftaucht, geht Dickinson in seinem Beitrag nach: dem Schutz der 
Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit der europäischen Zuständigkeiten – ein 
Motiv, das natürlich dem fl exiblen Zuständigkeitsermessen der forum-non-conve-
niens-Doktrin widerspricht. Im letzten Beitrag zu Owusu überlegt Mayer, ob 
nicht dem europäischen Recht selbst etwas mehr Flexibilität guttäte. Insbeson-
dere geht er der Frage nach, ob es de lege ferenda keinen Spielraum für ein Zu-
ständigkeitsermessen gibt (139 ff.). Auch hier besteht vielleicht bei der geplanten 
Brüssel-I-Reform die Möglichkeit, die europäischen Zuständigkeitsregeln et-
was zu fl exibilisieren, wie es etwa in der Brüssel-IIa-Verordnung geschehen ist12 
und auch in Kommissionsvorschlägen zu anderen Rechtsakten angedacht 
wird13.

Lesenswert ist das Buch – das mit einem Schlusswort von Horatia Muir-Watt 
schließt – nicht nur aufgrund seiner Beiträge, die durchweg einen individuellen 
Blick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs werfen. Vor allem 
zeigt der Band, wie lohnend die Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs en detail auch im Rahmen wissenschaftlicher Symposien sein 
kann. Es fallen einem zahlreiche weitere Entscheidungen des Gerichtshofs ein, 
die zwar nicht in gleichem Maße die Emotionen schüren wie Gasser, Turner und 
Owusu, aber einer ähnlich fundierten Rechtsprechungsexegese würdig wären.

Hamburg Anatol Dutta

12 Siehe etwa Art.  15 der Verordnung (EG) Nr.  2201/2003 des Rates vom 27.  11. 2003 
über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehe-
sachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr.  1347/2000, ABl.  L 338/1. Siehe auch die Flexibilisierung durch den 
Kindeswohlvorbehalt in Art.  12 I und III der Verordnung; dazu etwa Dutta, Europäische 
Zuständigkeiten mit Kindeswohlvorbehalt, in: Die richtige Ordnung, FS Jan Kropholler 
(2008) 281–304.

13 Siehe Art.  5 des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstre-
ckung von Entscheidungen und öffentlichen Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung 
eines Europäischen Nachlasszeugnisses, KOM(2009) 154 endg. vom 14.  10. 2009. Näheres zu 
diesen Überlegungen etwa in der Stellungnahme des Max-Planck-Instituts in Max Planck 
Institute for Comparative and International Private Law, Comments on the European Commission’s 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, 
applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters 
of succession and the creation of a European Certifi cate of Succession, RabelsZ 74 (2010) 
522–720 (571 ff.).




